
 

 
 
Stellungnahme zum Vorhaben 
Taucha, Flst. 593/b, Bebauungsplan Nr. 8a "Allgemeines Wohngebiet an 
der Klebendorfer/Sommerfelder Straße", Änderungsverfahren "Judo-
halle Taucha" (Entwurf, 1. Änderung), Lkr. Nordsachsen 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Zusendung der Planunterlagen zu o.g. Vorhaben. Im Rah-
men der Beteiligung der TÖB gibt das Landesamt für Archäologie folgende 
Stellungnahme ab: 
 
Die archäologische Relevanz des Vorhabenareals belegen zahlreiche archä-
ologische Kulturdenkmale aus dem Umfeld, die nach § 2 SächsDschG Ge-
genstand des Denkmalschutzes sind (z. B. slawische Siedlung [D-56600-04], 
mittelalterlicher Stadtkern [D-56600-01], Stätten der NS-Zeit [D-56650-04]). 
 
Das Landesamt für Archäologie ist vom exakten Baubeginn (Erschließungs-, 
Abbruch-, Ausschachtungs- oder Planierarbeiten) mindestens drei Wochen 
vorher zu informieren. Die Baubeginnsanzeige soll die ausführenden Firmen, 
Telefonnummer und den verantwortlichen Bauleiter nennen. 
Die Erdarbeiten müssen archäologisch begleitet werden. Daraus können sich 
archäologische Untersuchungen ergeben. Bauverzögerungen sind dadurch 
nicht auszuschließen. 
 
Diese Sätze sind als Hinweise in den Bebauungsplan aufzunehmen, um die 
Untere Bauaufsichtsbehörde und den künftigen Vorhabenträger oder Bauher-
ren von der Genehmigungspflicht zu informieren. 

 
Nach § 14 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbe-
hörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt 
oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale be-
finden.  
 
Bei Auffindung zahlreicher archäologischer Kulturdenkmale muss eine archä-
ologische Ausgrabung erfolgen. An dieser kann der Bauherr im Rahmen des 
Zumutbaren an den Kosten beteiligt werden (§ 14, Abs. 3 SächsDschG).  
 
Der zeitliche und finanzielle Rahmen dieser gegebenenfalls notwendig wer-
denden Ausgrabung sowie das Vorgehen werden in einer zwischen Bauherrn 
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und Landesamt für Archäologie abzuschließenden Vereinbarung verbindlich festgehal-
ten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Saskia Kretschmer 
Referentin 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
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